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Schritt im Rahmen eines Stufenprogramms zur vollständigen
Beseitigung von Kernwaffen innerhalb einer festgelegten
Frist wäre,

mit Bedauern feststellend, dass die Abrüstungskonferenz
auf ihrer Tagung 2007 nicht in der Lage war, die in der Reso-
lution 61/97 der Generalversammlung vom 6. Dezember
2006 verlangten Verhandlungen über diese Frage zu führen,

1. ersucht die Abrüstungskonferenz erneut, Verhand-
lungen aufzunehmen, um Einigung über ein internationales
Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes oder der An-
drohung des Einsatzes von Kernwaffen unter allen Umstän-
den zu erzielen;

2. ersucht die Abrüstungskonferenz, der Generalver-
sammlung über die Ergebnisse dieser Verhandlungen Bericht
zu erstatten.

RESOLUTION 62/52
Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/392,
Ziff. 25)227.

62/52. Regionalzentrum der Vereinten Nationen für
Frieden und Abrüstung in Asien und im Pazifik

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 42/39 D vom 30. No-
vember 1987 und 44/117 F vom 15. Dezember 1989, mit de-
nen sie das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frie-
den und Abrüstung in Asien mit Sitz in Katmandu einrichtete
und es in „Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frie-
den und Abrüstung in Asien und im Pazifik“ umbenannte,
dessen Mandat darin besteht, Mitgliedstaaten der asiatisch-
pazifischen Region auf Ersuchen bei Initiativen und anderen
einvernehmlich vereinbarten Aktivitäten zur Durchführung
von Maßnahmen im Dienste des Friedens und der Abrüstung
durch die entsprechende Verwendung der verfügbaren Res-
sourcen fachliche Unterstützung zu gewähren,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs228, in dem er seine Überzeugung bekundet, dass das Man-
dat des Regionalzentrums weiterhin gültig ist und dass das
Zentrum nach wie vor ein nützliches Instrument zur Förde-
rung eines Klimas der Zusammenarbeit im Dienste des Frie-
dens und der Abrüstung in der Region ist,

feststellend, dass die Aufgabe des Regionalzentrums, die
darin besteht, den Mitgliedstaaten bei der Auseinanderset-
zung mit den in der Region neu auftretenden Sicherheitspro-
blemen und Abrüstungsfragen behilflich zu sein, durch die

Entwicklungen in der Zeit nach dem Kalten Krieg stärker in
den Vordergrund getreten ist,

in Würdigung der nutzbringenden Tätigkeit des Regional-
zentrums bei der Anregung eines regionalen und subregiona-
len Dialogs mit dem Ziel verstärkter Offenheit, Transparenz
und Vertrauensbildung sowie der Förderung der Abrüstung
und der Sicherheit durch die Veranstaltung regionaler Tagun-
gen, was in der asiatisch-pazifischen Region inzwischen all-
gemein als „Katmandu-Prozess“ bekannt ist,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an das Regionalzentrum
für die Ausrichtung der Tagungen, Konferenzen und Arbeits-
seminare in der Region, die vom 21. bis 23. August 2006 in
Yokohama (Japan) und vom 13. bis 15. Dezember 2006 auf
der Insel Jeju (Republik Korea) stattfanden,

unter Begrüßung der Aktivitäten zur Förderung der Abrü-
stungs- und Nichtverbreitungserziehung in der asiatisch-pazi-
fischen Region, die das Regionalzentrum entsprechend den
Empfehlungen in der Studie der Vereinten Nationen zur Ab-
rüstungs- und Nichtverbreitungserziehung229 durchführt,

in Anbetracht der wichtigen Rolle, die das Regionalzen-
trum bei der Unterstützung regionalspezifischer Initiativen
von Mitgliedstaaten innehat,

unter besonderer Würdigung der allgemeinen Unterstüt-
zung, die Nepal als Sitzstaat des Regionalzentrums geleistet
hat,

1. bekräftigt ihre nachdrückliche Unterstützung für die
anstehende Tätigkeit und die weitere Stärkung des Regional-
zentrums der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung
in Asien und im Pazifik;

2. unterstreicht die Bedeutung des Katmandu-Prozes-
ses als eines wirksamen Mittels für den Aufbau der Praxis ei-
nes gesamtregionalen Sicherheits- und Abrüstungsdialogs;

3. dankt für die politische Unterstützung und die frei-
willigen finanziellen Beiträge, die das Regionalzentrum wei-
terhin erhält und die für seinen Fortbestand unabdingbar sind;

4. appelliert an die Mitgliedstaaten, insbesondere die-
jenigen in der asiatisch-pazifischen Region, sowie an die in-
ternationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen
und Stiftungen, freiwillige Beiträge, die einzige Mittelquelle
des Regionalzentrums, zur Stärkung des Aktivitätenpro-
gramms des Zentrums und zu dessen Durchführung zu ent-
richten;

5. ersucht den Generalsekretär unter Hinweis auf Zif-
fer 5 der Resolution 49/76 D der Generalversammlung vom
15. Dezember 1994, dem Regionalzentrum im Rahmen der
vorhandenen Mittel jede erforderliche Unterstützung bei der
Durchführung seines Aktivitätenprogramms zu gewähren;

6. begrüßt die Unterzeichnung des Gastlandabkom-
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stungsfragen und den Ständigen Vertreter Nepals am 20. Juli
2007;

7. ersucht den Generalsekretär, die notwendigen Vor-
bereitungen zu beschleunigen, um sicherzustellen, dass das
Regionalzentrum seinen Betrieb in Katmandu innerhalb von
sechs Monaten aufnehmen und wirksam tätig sein kann;

8. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

9. beschließt, den Punkt „Regionalzentrum der Verein-
ten Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien und im Pa-
zifik“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzig-
sten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/53

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/392,
Ziff. 25)230.

62/53. Regionale vertrauensbildende Maßnahmen: Ak-
tivitäten des Ständigen beratenden Ausschusses
der Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in
Zentralafrika

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Resolutio-
nen, insbesondere die Resolution 61/96 vom 6. Dezember
2006,

sowie unter Hinweis auf die auf ihrer zehnten Sonderta-
gung, der ersten Sondertagung über Abrüstung, verabschiede-
ten Leitlinien für die allgemeine und vollständige Abrüstung, 

eingedenk dessen, dass der Generalsekretär am 28. Mai
1992 den Ständigen beratenden Ausschuss der Vereinten Na-
tionen für Sicherheitsfragen in Zentralafrika eingesetzt hat,
dessen Aufgabe darin besteht, die Rüstungsbegrenzung, die
Abrüstung, die Nichtverbreitung und die Entwicklung in die-
ser Subregion zu fördern,

überzeugt, dass die durch die Abrüstung, einschließlich




